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Entwurf einer Verordnung über die Finanzierung der 
strafrechtsbezogenen Unterbringung in psychiatrischen 
Krankenhäusern und Entziehungsanstalten in Nordrhein-Westfalen 
(Finanzierungsverordnung StrUG NRW - FinanzVO StrUG) 
 
Hier: Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

als Anlage übersende ich Ihnen den vom Kabinett gebilligten Entwurf der 

Verordnung über die Finanzierung der strafrechtsbezogenen 

Unterbringung in psychiatrischen Krankenhäusern und 

Entziehungsanstalten in Nordrhein-Westfalen (Finanzierungsverordnung 

StrUG NRW - FinanzVO StrUG) zur Anhörung des Ausschusses für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

 

Es wird auf die ebenfalls beigefügte Begründung verwiesen. 

 

Ich bitte Sie, die entsprechende Weiterleitung dieser Vorlage zu 

veranlassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Karl-Josef Laumann MdL 
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Verordnung über die Finanzierung der strafrechtsbezogenen Unterbringung in psychiatri-

schen Krankenhäusern und Entziehungsanstalten in Nordrhein-Westfalen 

(Finanzierungsverordnung StrUG NRW - FinanzVO StrUG) 

 

Vom [X. Monat JJJJ] 

 

 

Auf Grund des § 56 Absatz 2 des Strafrechtsbezogenen Unterbringungsgesetzes NRW vom 17. 

Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1494), das durch Gesetz vom XX.XX.XXXX (GV. NRW. S. 

XXX) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im 

Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen sowie nach Anhörung des Ausschusses für Ar-

beit, Gesundheit und Soziales: 
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§ 1 

Grundsatz 

 

Diese Verordnung regelt die Einzelheiten der Kostentragung einschließlich der Nachweis- und 

Prüfpflichten der notwendigen Kosten zur Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbringung 

in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen ge-

mäß § 56 Absatz 1 des Strafrechtsbezogenen Unterbringungsgesetzes NRW vom 17. Dezember 

2021 (GV. NRW. S. 1494) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden StrUG NRW. Diese 

werden gemeinsam als Kliniken bezeichnet. Zuständiges Ministerium im Sinne dieser Verordnung 

ist das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen 

Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium.  

 

§ 2 

Notwendige Kosten der strafrechtsbezogenen Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt im Sinne des § 56 Absatz 1 StrUG NRW 

 

(1) Die notwendigen Kosten der strafrechtsbezogenen Unterbringung im Sinne des § 1 StrUG 

NRW in einer Klinik umfassen alle Kosten, die zur Erreichung des Unterbringungsziels nach § 2 

Absatz 2 StrUG NRW notwendig sind. Umfasst sind auch die Kosten der Nachsorge gemäß § 16 

Absatz 2 Nummer 3 StrUG NRW.  

 

(2) Kosten im Sinne des Absatzes 1 umfassen Personalkosten, Sachkosten, Kosten für die Wieder-

beschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als drei bis 

zu fünfzehn Jahren (kurzfristige Anlagegüter), Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen der Träger 

und Trägerkosten. 

 

(3) Die Finanzierung von Bauunterhaltungsmaßnahmen und nicht planungsrelevanten Baumaß-

nahmen bis zur Höhe von 1 000 000 Euro, die die Kliniken in eigener Zuständigkeit umsetzen, ist 

Bestandteil der notwendigen Kosten und wird außerhalb dieser Verordnung geregelt. 

 

(4) Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. 

 

§ 3 

Personal- und Sachkosten für psychiatrische Krankenhäuser und Entziehungsanstalten im 

Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 1 StrUG NRW  

 

(1) Die Personalausstattung umfasst behandlungsnahe und behandlungsferne Berufsgruppen. Die 

darauf basierenden Personalkosten der Kliniken richten sich nach dem Personal-Soll, das im Vor-

jahr Grundlage der Budgetvereinbarung war. Grundsätzlich erfolgt die Fortschreibung des Perso-

nal-Solls, Änderungen sind begründet zu beantragen.  

 

(2) Die notwendigen Sachkosten umfassen die Kostenpositionen für 

1. Lebensmittel und bezogene Leistungen, 



2. medizinischen Bedarf, 

3. Beurlaubungskosten, 

4. Wasser, Energie, Brennstoffe, 

5. Wirtschaftsbedarf, 

6. Verwaltungsbedarf, 

7. Fort- und Weiterbildungskosten der Beschäftigten, 

8. zentrale Verwaltungsdienste, 

9. zentrale Gemeinschaftsdienste, 

10. wiederbeschaffte Gebrauchsgüter, 

11. Steuern, Abgaben und Versicherungen, 

12. Instandhaltungen und Wartungen, 

13. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten nicht durch das Land 

oder Spenden finanziert wurden, 

14. sonstige Abgaben sowie  

15. sonstige Sachkosten. 

 

(3) Folgende Sachverhalte werden durch Erlass des zuständigen Ministeriums geregelt: 

1. Kosten für die Krankenbehandlung, Vorsorgeleistung und sonstige Maßnahmen, die nicht im 

Zusammenhang mit der Anlasserkrankung stehen, sofern die untergebrachte Person nicht oder 

nicht in entsprechendem Umfang krankenversichert ist (§ 12 StrUG NRW), 

2. Motivationszulage (§§ 13 Absatz 5, 14 Absatz 3 Satz 1 StrUG NRW), 

3. individuelle Kosten der untergebrachten Personen im Zusammenhang mit Beschäftigung und 

Arbeit (§ 14 Absatz 1 und 2 StrUG NRW), 

4. Selbstverpflegungszuschuss (§ 18 Absatz 2 Satz 3 StrUG), 

5. Bekleidungszuschuss (§ 28 StrUG NRW) sowie 

6. Taschengeld (§ 28 StrUG NRW). 

Grundsätzlich gilt, dass die Kliniken bis zum 31. Mai eines Jahres ein separates Budget erhalten, 

das für alle Sachverhalte gesamtheitlich bewirtschaftet wird. Die Ausgaben sind zu dokumentie-

ren. Die Dokumentation ist als Nachweis bis zum 31. März des auf das Budgetjahr folgende Jahr 

dem zuständigen Ministerium vorzulegen. Mehr- und Minderbedarfe werden über das nächste 

Budget ausgeglichen. 

 

§ 4 

Planung der Personalausstattung der behandlungsnahen Berufsgruppen für die Behandlung 

der stationär und teilstationär untergebrachten Personen 

 

(1) Die behandlungsnahen Berufsgruppen umfassen insbesondere 

1. Ärztinnen und Ärzte inklusive ärztlicher Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, 

2. Psychologinnen und Psychologen 

3. Pflegefachpersonen, 

4. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psy-

chotherapeuten, 

5. Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten, 



6. Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, 

7. Erzieherinnen und Erzieher, 

8. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädago-

ginnen und Heilpädagogen, 

9. Pflegehelferinnen und Pflegehelfer sowie 

10. ergänzend sonstige Personalausgaben für behandlungsnahe Berufsgruppen. 

 

(2) Die personelle Ausstattung ist pro Klinik darzustellen. Soweit unterschiedliche Behandlungs-

bereiche vorhanden sind, kann eine differenzierte Darstellung erfolgen.  

Das geplante Personal  

1. für die Behandlung und Betreuung von untergebrachten Personen mit einem Grad der Freiheits-

entziehung von 0 ist unter Berücksichtigung des § 8 sowie 

2. für die ambulante Nachsorge ist unter Berücksichtigung des § 9 

als Bestandteil der Personalausstattung gemäß Satz 1 zu dokumentieren. 

 

(3) Auszubildende in den Berufsgruppen des Pflege- und Erziehungsdienstes können in einem an-

gemessenen Verhältnis zwischen Fachkraft und Auszubildenden angesetzt werden.  

 

(4) Unter der Maßgabe, dass das therapeutische Konzept beibehalten, eine adäquate Behandlung 

im Sinne des StrUG NRW sichergestellt wird und die Gesamtpersonalkosten nicht überschritten 

werden, können  

1. die Kliniken Personalstellen behandlungsnaher Berufsgruppen mit Personal anderer behand-

lungsnaher Berufsgruppen besetzen sowie 

2. die Träger im Bedarfsfall für bis zu sechs Monate Personalstellen zwischen Kliniken verschie-

ben.  

Das zuständige Ministerium ist hierüber innerhalb von vier Wochen zu informieren. 

Die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitendenvertretungen sind sicherzustellen. 

 

§ 5 

Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter  

 

(1) Die Mittel zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter werden jährlich auf Basis der vo-

raussichtlich belegten stationären beziehungsweise teilstationären Plätze der Kliniken als Pau-

schale in einer Summe bis zum 31. Mai des jeweiligen Jahres ausgezahlt. Die Kliniken verpflich-

ten sich zur zweckentsprechenden Verwendung der Mittel. 

 

(2)Die Ermittlung des Pauschalbetrages erfolgt auf Basis der im Haushaltsplan 2022 bei Kapitel 

11 070 Titelgruppe 61 etatisierten Mittel für die „Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung 

kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfa-

len (KHGG NRW)“ in Verbindung mit den Planbetten in den nordrhein-westfälischen Kranken-

häusern des Jahres 2022 gemäß der Erhebung des Landesbetriebs für Information und Technik. 

Der Basiswert des Pauschalbetrages beträgt 8 Euro 57 Cent pro Tag und Sollplatz. Der Basiswert 

wird entsprechend des jährlichen Orientierungswertes für Krankenhäuser gemäß § 10 Absatz 6 des 



Krankenhausentgeltgesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), das zuletzt durch Arti-

kel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, im Fol-

genden KHEntgG, mit Wirkung für die Zukunft angepasst und bekanntgegeben. 

 

(3) Die Kliniken beantragen auf dieser Basis die Auszahlung des Pauschalbetrages bis zum 28. 

Februar eines Jahres beim zuständigen Ministerium. Der Pauschalbetrag wird auf Basis der Soll-

plätze zum 1. Januar eines Jahres ermittelt. Dauerhafte Änderungen an der Zahl der Sollplätze im 

laufenden Jahr werden ab dem Folgejahr berücksichtigt. 

Soweit die tatsächliche Belegung in einem Jahr von der Soll-Belegung abweicht, erfolgt ein Aus-

gleich im Folgejahr auf Basis der gemeldeten Statistikdaten (Berechnungstage). 

 

§ 6 

Vereinfachtes Budget zur Finanzierung der Unterbringung in allgemeinpsychiatrischen Ein-

richtungen 

 

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung zur Ermittlung der notwendigen Kosten finden eben-

falls Anwendung, soweit Personen gemäß § 1 StrUG NRW innerhalb einer ausschließlich für die 

strafrechtsbezogene Unterbringung eingerichteten Abteilung in einer allgemeinpsychiatrischen 

Einrichtung untergebracht sind.  

 

(2) Eine Abteilung oder Station im Sinne des Absatzes 1 ist grundsätzlich dann vorhanden, wenn 

die organisatorische und kostenmäßige Eigenständigkeit vorhanden ist. Die Entscheidung über das 

Vorhandensein einer Abteilung im Sinn des Absatzes 1 trifft das zuständige Ministerium. 

Für alle anderen untergebrachten Personen, die innerhalb einer allgemeinpsychiatrischen Einrich-

tung untergebracht sind, wird ein vereinfachtes Budget gemäß Absatz 3 festgelegt. 

 

(3) Grundlage für das vereinfachte Budget nach Absatz 2 Satz 3 ist der jeweils zwischen den Ver-

tragsparteien gemäß § 18 Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, auf Basis der Bundespflegesatzver-

ordnung vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, im Folgenden BPflV, beziehungs-

weise gemäß § 64 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 25. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 64) geändert worden ist, für den relevanten 

Budgetzeitraum vereinbarte Basisentgeltwert, exklusive etwaiger Ausgleichszahlungen. Für die 

Kalkulation des Budgets wird der für den Budgetzeitraum vereinbarte Basisentgeltwert mit der 

prognostizierten Anzahl an Berechnungstagen multipliziert.  

 

(4) Sollte der relevante Basisentgeltwert für den Budgetzeitraum noch ausstehend sein, findet der 

zuletzt ausgehandelte Wert der Klinik Anwendung. Eine abschließende Berechnung findet nach 

Vorlage des jeweils für den Vereinbarungszeitraum gültigen Basisentgeltwert unter Berücksichti-

gung der gemäß § 3 Absatz 4 der BPflV geltenden Erhöhungsrate statt. 



Falls für den forensischen Behandlungsbereich in der Klinik kein anwendbarer Basisentgeltwert 

vereinbart wird, können Vergleichswerte anderer Kliniken herangezogen beziehungsweise ein indi-

viduelles Budget vereinbart werden. 

 

(5) Soweit die tatsächliche Belegung im aktuellen Jahr von der kalkulierten Belegung abweicht, 

erfolgt nach Abschluss des Jahres ein Ausgleich in Höhe des nach Absatz 3 ermittelten Tagessatzes. 

 

§ 7 

Ergänzungen des vereinfachten Budgets für die Unterbringung in allgemeinpsychiatrischen 

Einrichtungen 

 

(1) Das vereinfachte Budget wird um die Mittel zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter 

gemäß § 5 und die Mittel zur Durchführung von mittel- und langfristigen Investitionsmaßnahmen 

ergänzt.   

Die Höhe der Mittel zur Durchführung von mittel- und langfristigen Investitionsmaßnahmen 

ergibt sich aus den durchschnittlichen Leistungen pro Platz, die das Land im Rahmen der jährlich 

wiederkehrenden Krankenhausfinanzierung der Klinik gemäß des Krankenhausgestaltungsgeset-

zes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 

157) in der jeweils geltenden Fassung, im entsprechenden Jahr zur Verfügung stellt. Die Beantra-

gung der Mittel erfolgt unter Angabe der beschiedenen Gesamtmittel für mittel- und langfristige 

Investitionsmaßnahmen (inklusive der Berechnungsgrundlagen) sowie der Platzzahl der allge-

meinpsychiatrischen Einrichtung. 

 

(2) Das Verfahren und die Sachverhalte des § 3 Absatz 3 werden um folgende Positionen ergänzt: 

1. Sachverständigengutachten (§ 4 Absatz 4 StrUG), 

2. Beihilfen, 

3. im Rahmen der Therapie anfallende notwendige Fahrtkosten, 

4. sonstige begründete Kosten. 

 

(3) Zusätzlich werden die notwendigen Kosten für  

1. die Behandlung und Betreuung von untergebrachten Personen mit einem Grad der Freiheitsent-

ziehung von 0 pro Behandlungskontakt vergütet. Die Regelungen des § 8 gelten entsprechend. 

2. die Betreuung von Personen in der ambulanten Nachsorge pro Behandlungskontakt vergütet. 

Die Regelungen des § 9 gelten entsprechend. 

 

 

 

§ 8 

Untergebrachte Personen mit einem Grad der Freiheitsentziehung von 0 

 



(1) Die Personalausstattung gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 2 orientiert sich an der Anzahl unterge-

brachter Personen mit einem Grad der Freiheitsentziehung von 0 sowie der Anzahl der Behand-

lungskontakte. Ein Behandlungskontakt erfordert durchschnittlich die Einbindung folgender Be-

rufsgruppen: 

1. ärztlicher Dienst mit 25 Prozent, 

2. Sozialdienst mit 50 Prozent und 

3. Pflegedienst mit 25 Prozent. 

 

(2) Der Kontakt kann persönlich oder in digitaler Form erfolgen. Ein Behandlungskontakt besteht 

aus Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Der Kontakt endet mit der abschließenden 

Nachbereitung, auch wenn hierzu mehrere Termine mit der untergebrachten Person notwendig 

sind.  

Soweit Termine durch Verschulden der untergebrachten Person abschließend nicht zustande kom-

men, handelt es sich dennoch um einen Behandlungskontakt. 

 

(3) Die Planung der Behandlungskontakte basiert grundsätzlich auf der Anzahl der Behandlungs-

kontakte des Vorjahres. Abweichungen bezüglich der Gesamtzahl der Behandlungskontakte sind 

insbesondere dann möglich, wenn sich die Anzahl der untergebrachten Personen oder die Behand-

lungsstrategie ändert. Die Änderungen sind zu begründen und im Rahmen der Budgetverhandlun-

gen zu erörtern. 

 

(4) Die notwendigen Kosten, die der Klinik nachweislich für die untergebrachten Personen in ex-

ternen Wohnformen entstehen, werden erstattet. Die voraussichtlichen Kosten sind tabellarisch je 

untergebrachter Person mit einem Freiheitsgrad von 0 für das Planjahr zu kalkulieren. 

Der Nachweis erfolgt auf Basis der gemäß Satz 2 geführten Aufstellungen. Auf Verlangen des zu-

ständigen Ministeriums sind die Ausgaben beleghaft zu dokumentieren. 

 

(5) Der Nachweis der Behandlungskontakte erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine 

summarische Auflistung des Namens der untergebrachten Person mit einem Grad der Freiheitsent-

ziehung von 0 und der Anzahl der Behandlungskontakte. Für Prüfzwecke enthält die Akte der un-

tergebrachten Personen weitergehende Informationen. 

 

§ 9 

Ambulante Nachsorge 

 

Die Personalausstattung gem. § 4 Absatz 2 Nummer 3 orientiert sich an der Anzahl der entlasse-

nen Personen, die unter Führungsaufsicht stehen und nach § 16 Absatz 2 Nummer 3 StrUG NRW 

behandelt und betreut werden, sowie der Anzahl der Behandlungskontakte. Ein Behandlungskon-

takt erfordert durchschnittlich die Einbindung folgender Berufsgruppen: 

1. ärztlicher Dienst mit 10 Prozent, 

2. Sozialdienst mit 80 Prozent und 

3. Pflegedienst mit 10 Prozent. 

 



(2) Der Kontakt kann persönlich oder in digitaler Form erfolgen. Ein Behandlungskontakt besteht 

aus Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Der Kontakt endet mit der abschließenden 

Nachbereitung, auch wenn hierzu mehrere Termine mit der Person notwendig sind. 

Soweit Termine durch Verschulden der betreuten Person abschließend nicht zustande kommen, 

handelt es sich dennoch um einen Behandlungskontakt. 

 

(3) Die Planung der Behandlungskontakte basiert grundsätzlich auf der Anzahl der Behandlungs-

kontakte des Vorjahres. Abweichungen bezüglich der Gesamtzahl der Behandlungskontakte sind 

insbesondere dann möglich, wenn sich die Anzahl der untergebrachten Personen oder die Behand-

lungsstrategie ändert. Die Änderungen sind zu begründen und im Rahmen der Budgetverhandlun-

gen zu erörtern. 

 

(4) Der Nachweis der Behandlungskontakte erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine 

summarische Auflistung des Namens der unter Führungsaufsicht stehenden Person und der An-

zahl der Behandlungskontakte. Für Prüfzwecke enthält die Akte der betreuten Person weiterge-

hende Informationen. 

 

(5) Soweit länderübergreifende Regelungen, wie zum Beispiel das Residenzprinzip, nicht zur An-

wendung kommen, erfolgt die Abrechnung der ambulanten Nachsorge für Personen in einem bzw. 

aus einem anderen Bundesland auf Rechnung. 

 

§ 10 

Trägerkosten 

 

(1) Trägerkosten sind die notwendigen Kosten, die den unteren staatlichen Maßregelvollzugsbe-

hörden für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen 

Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt außerhalb dieser Kliniken entstehen und nicht von §§ 3 

und 5 erfasst sind. 

 

(2) Die Kosten gemäß Absatz 1 sind unabhängig von den Budgetanmeldungen der Kliniken vor-

zulegen. Dabei ist die Kostenermittlung verursachungsgerecht und nachvollziehbar darzustellen 

und zu begründen. Soweit zentrale Dienstleistungen für die Kliniken erbracht werden, handelt es 

sich dabei nicht um Kosten der unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden. Die Kosten sind in 

den Kalkulationen der Kliniken als Sachkosten darzustellen. 

 

(3) Das zuständige Ministerium kann die Kosten gemäß Absatz 1 als Pauschale festsetzen. 

 

(4) Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich zur Mitte eines Quartals zu gleichen Anteilen im 

Budgetjahr. 

 

(5) Außer in den Fällen des Absatzes 3 ist die Verwendung der Kosten zu dokumentieren und 

muss über ein Testat oder die Bescheinigung einer Wirtschaftsprüferin beziehungsweise eines 



Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bis zum 30. September des Folge-

jahres erfolgen. 

 

§ 11 

Ermittlung der Budgets 

 

(1) Die Direktorinnen und Direktoren der Landschaftsverbände als untere staatliche Maßregelvoll-

zugsbehörde sowie die Beliehenen legen bis zum 30. September eines jeden Jahres Budgetanmel-

dungen für jede budgetierte Einrichtung für das Folgejahr vor. Der Budgetzeitraum entspricht 

grundsätzlich dem Kalenderjahr. Ein Budget kann mehrere Kalenderjahre umfassen. Das Budget 

gilt grundsätzlich für den jeweiligen Budgetzeitraum, auch wenn es nicht vor dessen Beginn fest-

gelegt wurde. 

 

(2) Die Unterlagen für die jeweilige Klinik sind dem zuständigen Ministerium vorzulegen. Die un-

teren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden und das zuständige Ministerium führen nach Vorlage 

der Budgetkalkulation sowie aller notwendigen Unterlagen Budgetverhandlungen.  

 

(3) Das Budget für den Budgetzeitraum soll vor dessen Beginn unter Berücksichtigung der Prinzi-

pien der Leistungsgerechtigkeit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Sparsamkeit vereinbart 

werden. Die Budgetvereinbarung kann für alle Kliniken eines Trägers mit diesem geschlossen 

werden (Trägerbudget). Die Regelungen dieser Verordnung gelten in diesem Fall unverändert.  

Das Budget des Folgejahres orientiert sich an 

1. dem fortgeschriebenen Budget des laufenden Budgetzeitraums und  

2. der Veränderung auf Basis des Veränderungswertes nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 BPflV 

zusammen. 

Darüberhinausgehender Mehr- oder Minderbedarf ist begründet zu beantragen beziehungsweise 

zu vereinbaren.  

 

(4) Soweit im Budgetzeitraum eine Vereinbarung gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 7 KHEntgG in 

Verbindung mit § 10 Absatz 5 Satz 4 KHEntgG und § 3 Absatz 4 BPflV über eine Erhöhungsrate 

getroffen wird, kann diese auf Antrag auf die Personalkosten angewandt werden, auch wenn die 

Budgetvereinbarung bereits geschlossen ist. 

 

(5) Unter den Voraussetzungen des § 4 Absatz 4 und des § 15 wird geregelt: 

1. Soweit die Budgetvereinbarung gemäß Absatz 3 auf Trägerebene geschlossen wird, können die 

Teilbudgets der Kliniken sowie die vereinbarten Trägerkosten in der Umsetzung als Gesamt-

budget bewirtschaftet werden.  

2. Soweit die Budgetvereinbarungen klinikspezifisch geschlossen werden, sind die Träger berech-

tigt, Teilbeträge des Budgets auf eine andere Maßregelvollzugseinrichtung in ihrer Trägerschaft zu 

übertragen, soweit der Teilbetrag 10 Prozent des abgebenden Klinikbudgets nicht übersteigt.  

Über Ausnahmen von den Nummern 1 und 2 entscheidet das zuständige Ministerium. 

 



§ 12 

Zahlung der Budgets 

 

(1) Die Auszahlung des Budgets erfolgt jeweils zu gleichen Anteilen zur Mitte eines Quartals des 

Budgetjahres. Abweichungen hiervon können in den Budgetvereinbarungen geregelt werden.  

 

(2) Kommt eine Budgetvereinbarung vor Beginn des Budgetjahres nicht zustande, werden die Ab-

schlagszahlungen des dem Budgetjahr vorangegangenen Jahres unter Vorbehalt weitergeleistet. 

Diese werden auf das vereinbarte Budget angerechnet.  

Zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen können zusätzliche Ausgleichszahlungen begründet 

angefordert werden. 

 

 

§ 13 

Controlling; Anpassung der Budgetvereinbarung 

 

(1) Die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden und das zuständige Ministerium sind an 

das vereinbarte Budget für die jeweilige Klinik unter Maßgabe des § 11 Absatz 5 gebunden. Eine 

Anpassung des Budgets kann nur dann gefordert werden, wenn und soweit während des jeweili-

gen Budgetzeitraums: 

1. wesentliche Veränderungen der Leistungsstruktur der psychiatrischen Krankenhäuser und Ent-

ziehungsanstalten in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium vorgenommen werden, 

2. wesentliche Kostenerhöhungen auftreten, die auf ausdrücklich angeordneten Maßnahmen des 

zuständigen Ministeriums beruhen oder bewilligt worden sind, 

3. wesentliche strukturelle Veränderungen in der jeweiligen Klinik umgesetzt werden oder 

4. zusätzliche Aufwendungen aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen notwendig werden. 

Dies wird grundsätzlich angenommen, wenn Ausgabenveränderungen von mindestens 5 Prozent 

des Budgets zu erwarten sind. 

 

(2) Um den planmäßigen Mitteleinsatz prüfen und beurteilen zu können, haben die Träger oder die 

Kliniken in Fortschreibung der dem Budget zugrundeliegenden Kalkulation oder einer vergleich-

baren Dokumentation zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember den Verlauf der 

finanziellen Abwicklung zu dokumentieren und dem zuständigen Ministerium innerhalb von drei 

Monaten nach den Stichtagen vorzulegen. 

 

§ 14  

Rechnungs-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 

 

(1) Für die Rechnungslegung und die Buchführung der Kliniken gelten die § 1 Absatz 1 sowie §§ 

2, 3, 5, 6 und 8 der Krankenhaus-Buchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 24. März 1987 (BGBl. I S. 1045), die zuletzt durch Artikel 25 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. 

August 2021 (BGBl. I S. 3311) geändert worden ist sowie die Abgrenzungsverordnung vom 12. 



Dezember 1985 (BGBl. I S. 2255), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2012 

(BGBl. I S. 1613) geändert worden ist entsprechend. 

 

(2) Rechnungslegungs-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach anderen Vorschriften 

wie dem Handelsgesetzbuch sowie steuerrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

 

§ 15 

Unterbringung von untergebrachten Personen aus und in anderen Bundesländern 

 

(1) Soweit keine andere Regelung auf Länderebene existiert, gelten die Absätze 2 oder 3. 

 

(2) Die Erstattungsleistungen für untergebrachte Personen aus anderen Bundesländern werden den 

jeweiligen Bundesländern in Rechnung gestellt. Die Berechnung basiert auf einem tagesgleichen 

Pflegesatz, der sich aus dem Budget und der voraussichtlichen jahresdurchschnittlichen Zahl der 

untergebrachten Personen errechnet sowie einem durch das zuständige Ministerium festgesetzten 

Zuschlag zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter sowie einem Investitionskostenzu-

schlag, der an das Land abzuführen ist. 

 

(3) Die Leistungen für untergebrachte Personen in anderen Ländern werden auf Grundlage von 

Rechnungen erstattet. 

 

§ 16 

Jahresabschluss und Ausgleiche 

 

(1) Das Testat oder die Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft oder eines ehemals vereidigten Buchprüfers über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Kli-

niken für den vergangenen Budgetzeitraum ist dem zuständigen Ministerium bis zum 31. August 

des Folgejahres vorzulegen. Der Jahresabschluss für die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbe-

hörden gemäß § 10 erfolgt grundsätzlich gemäß Testat oder Bescheinigung eines Wirtschaftsprü-

fers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eines ehemals vereidigten Buchprüfers oder in ei-

ner anderen geeigneten Form bis zum 30. September des Folgejahres. 

 

(2) Eine zusammengefasste Rechnungslegung und Buchführung für mehrere Kliniken oder Abtei-

lungen ist nur im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 zulässig.  

 

(3) Der jeweilige Jahresabschluss der Kliniken besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlust-

rechnung und dem Anhang einschließlich des Anlagennachweises sowie dem Fördernachweis für 

die aus Landesmitteln angeschafften Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Belegungsnach-

weisen. Soweit die Kliniken gemeinsam mit Allgemeinpsychiatrien geführt werden und deshalb 

gemeinsame Jahresabschlüsse sowie Gewinn- und Verlustrechnungen aufgestellt werden, ist dane-

ben eine verursachungsgerechte Kostenstellenrechnung vorzulegen. In den Fällen der Sätze 1 und 

2 sind die Vollzeitkräfte pro Behandlungsbereich nach § 4 nachzuweisen. 

 



(4) Für rechnerische Mehr- und Mindererlösausgleiche aufgrund des Jahresabschlusses sind die 

Dokumente gemäß Absatz 1 maßgebend. Weichen die dokumentierten Kosten von den vereinbar-

ten Kosten ab, so wird ein Ausgleich wie folgt vorgenommen: 

1. Unterschreiten die testierten Kosten die vereinbarten Kosten, verbleibt die Differenz bei der 

budgetierten Stelle und steht überjährig zweckgebunden für notwendige Mehrbedarfe im Bereich 

der forensischen Psychiatrie zur Verfügung. Der Mittelbestand und der -einsatz sind zu dokumen-

tieren. Soweit die Summe der Einsparungen je budgetierter Einrichtung mehr als 5 Prozent des für 

das Folgejahr geplanten Budgets beträgt, ist die Verwendung in den Budgetverhandlungen zu er-

örtern. 

2. Überschreiten die testierten Kosten die vereinbarten Kosten und können nicht durch Beträge ge-

mäß Nummer 1 ausgeglichen werden, werden diese erstattet. Das zuständige Ministerium kann 

gesonderte Begründungen anfordern.  

Für dokumentierte Mehr- oder Minderausgaben der Trägerkosten gemäß § 10 Absatz 5 gilt, dass 

notwendige Mehrkosten erstattet werden und Minderkosten für die laufenden Kosten gemäß § 10 

Absatz 1 eingesetzt werden und das Budget mindern. 

 

§ 17 

Anwendung auf Beliehene 

 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung, insbesondere zur Vereinbarung von Budgets, gelten für 

Beliehene im Sinne des § 53 Absatz 2 Satz 4 StrUG NRW entsprechend.  

 

(2) Abweichend von Absatz 1 können mit Beliehenen von den Vorgaben dieser Verordnung abwei-

chende Vereinbarungen getroffen werden, sofern dies den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit entspricht und der Behandlung der untergebrachten Personen nicht entgegensteht. 

 

§ 18 

Prüf- und Einsichtnahmerechte 

 

(1) Zur Beurteilung der Leistungen und Kosten der betreffenden Klinik im Rahmen ihrer zugewie-

senen Aufgaben, muss die Klinik, gegebenenfalls über den jeweiligen Träger, auf Anforderung 

des zuständigen Ministeriums zusätzliche Unterlagen zur Verfügung stellen und Auskünfte ertei-

len. Hierbei sind die Datenschutzvorschriften zu beachten. Die Prüf- und Einsichtnahmerechte 

können auf Dritte übertragen werden. 

 

(2) Die gesetzlichen Kontroll- und Prüfrechte anderer Institutionen, wie beispielsweise des Lan-

desrechnungshofs Nordrhein-Westfalen, bleiben unverändert bestehen. Wenn gemäß Satz 1 erfor-

derliche Informationen nur durch Zugriff auf Unterlagen von Unternehmen oder Trägern, die mit 

der betreffenden Klinik verbunden sind, nachgewiesen werden können, hat die Klinik die Wahl, 

diesen Nachweis entweder durch Vorlage solcher Unterlagen aus ihrem Geschäftsbetrieb zu er-

bringen oder durch Vorlage einer Bestätigung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers, aus der Art, 

Umfang und Höhe der Aufwendungen des verbundenen Unternehmens sowie deren Angemessen-

heit hervorgeht. 



 

§ 19 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Finanzierungsverordnung 

MRV vom 27. November 2002 (GV. NRW. 2002 S. 608, berichtigt 2003 S.177), die zuletzt durch 

Verordnung vom 5. August 2021 (GV. NRW. S. 1338) geändert worden, außer Kraft 

 

Düsseldorf, den [X. Monat JJJJ] 

 

 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Karl-Josef L a u m a n n 

 

 

  



Begründungen zur FinanzVO StrUG: 

 

Die Begründungen enthalten Ausführungen zu den Regelungen, die aus Sicht des für die forensische 

Psychiatrie zuständigen Ministeriums nochmal zu erläutern sind. 

 

zu § 2: 

§ 2 regelt die Kosten, die als notwendige Kosten i.S. des StrUG NRW den Trägern zur Umsetzung 

zur Verfügung gestellt werden.  

In Abs. 1 erfolgt die Definition der notwendigen Kosten mit Verweis auf § 2 Abs. 2 StrUG NRW 

(„Ziel der Durchführung der Unterbringung ist die Eingliederung der untergebrachten Person in die 

Gesellschaft.“). Damit ist der Begriff „notwendig“ interpretationsfähig. Insbesondere unter Berück-

sichtigung, dass auch Kosten entstehen, die nicht klinikspezifisch entstehen. So sind untergebrachte 

Personen, die einen Grad der Freiheitsentziehung von 0 zugeordnet sind, für die Behandlung an die 

Klinik gebunden. Diese Personen leben ansonsten integriert in die Gesellschaft in Wohnheimen 

(z.B. der Eingliederungshilfe) oder in einem privaten Umfeld und werden nach Stabilisierung in 

dieser Phase und soweit keine Rückfälle erfolgen, aus der forensischen Psychiatrie entlassen. Die 

Entlassung erfolgt in der Regel mit der Auflage, dass die ehemals untergebrachten Personen durch 

die ambulante Nachsorge der Kliniken weiter (während der Führungsaufsicht) betreut werden. 

Diese Ausnahme vom Grundsatz der Kostenübernahme während der Unterbringung wird durch § 2 

Abs. 1 letzter Satz geregelt. 

 

Neben den Kosten, deren Finanzierung in Abs. 2 definiert und im Rahmen von Budgetvereinbarun-

gen mit den Trägern bzw. den Kliniken vereinbart wird, steht der investive Bereich. Der investive 

Bereich der Finanzierung der forensischen Psychiatrie gliedert sich in zwei Bereiche: 

1. Durchführung in landesseitiger Zuständigkeit (i.d.R. Bau- und Liegenschaftsbetrieb im Auf-

trag des zuständigen Ministeriums). 

2. Durchführung in eigener Zuständigkeit der Träger bzw. der Kliniken 

 

Um in der FinanzVO StrUG die notwendigen Kosten, die die Träger bzw. die Kliniken zur eigen-

ständigen Umsetzung erhalten, abschließend aufzuführen und zu regeln, sind die Kosten unter der 

vorgenannten Nr. 2. hier benannt, ohne das Verfahren in dieser VO detailliert zu regeln. Ein weiter-

gehender Regelungsgehalt wird nicht gesehen, da es sich bei der Umsetzung um Projekte handelt, 

für die die zuständigen Träger bzw. Kliniken anlassbezogen Mittel erhalten und die oftmals indivi-

duelle Verfahren erfordern.  

 

 

zu § 3 

Die Personalausstattung wird in Absatz 1 in behandlungsnahe und behandlungsferne Berufsgruppen 

unterteilt. Die behandlungsnahen Berufsgruppen sind grundsätzlich mit der Therapie und Behand-

lung der untergebrachten Personen befasst. Eine Definition der Berufsgruppen enthält § 4 Abs. 1. 

In der Abgrenzung von den behandlungsnahen Berufsgruppen sind alle anderen für den Klinikbe-

trieb benötigten Berufsgruppen behandlungsfern (z.B. Pförtnerin/ Pförtner, Köchin/ Koch, techni-

scher Dienst). 



Die Personalbemessung erfolgt auf Basis des durch Budget gedeckten Personal-Solls des Vorjahres. 

Dabei wird eine gleichbleibende Anzahl untergebrachter Personen vorausgesetzt. Bei dieser Fest-

schreibung des Personal-Solls wird berücksichtigt, dass die individuellen Voraussetzungen der Kli-

niken berücksichtigt werden. So können bauliche Voraussetzungen (z.B. verwinkelte Stationen) ei-

nen erhöhten Personalbedarf erfordern, den starre, behandlungsorientierte Berechnungsgrundlagen 

für die Personalbemessung nur indirekt gerecht werden. Hinzu kommt, dass ein spezielles Perso-

nalbemessungskonzept für die forensische Psychiatrie nicht vorhanden ist. So ist auch die Richtlinie 

über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für 

die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal gem. § 136a Absatz 2 Satz 1 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) (Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie 

/PPP-RL) nicht einschlägig. Vielmehr steht die PPP-RL in den Bereichen, in denen sie zur Anwen-

dung kommt, in der Kritik. Im Ergebnis wurde daher die Fortschreibung des Personals als Grund-

lage für die Planung der Folgejahre gewählt. 

 

Mit Absatz 3 werden die individuellen Kosten der untergebrachten Personen aus den Betriebskosten 

herausgelöst, um u.a. das Ziel einer transparenten Finanzierung der forensischen Psychiatrie zu un-

terstützen. Insbesondere die unter Nr. 1. aufgeführten Kosten für Krankenbehandlungen sind nicht 

kalkulierbar, fließen aber bislang in die Budgets mit ein. Durch ein Gesamtbudget für die unter Nr. 

1 bis 6. aufgeführten Sachverhalte erhöhen wir die Flexibilität, da die Kliniken das Budget bedarfs-

gerecht einsetzen können und somit diverse Berichte und Erlasse, die im Einzelfall zur Bereitstel-

lung von Teilbeträgen notwendig waren, entfallen können. 

 

 

zu § 4 

Siehe auch die Ausführungen zu § 3 und der Abgrenzung zwischen behandlungsnah und -fern. 

 

Der Absatz 2 bezieht sich auf die Besonderheiten der Bereiche Grad 0 und ambulante Nachsorge. 

Zu berücksichtigen ist, dass das vorhandene Klinikpersonal in budgetierten Kliniken auch die Auf-

gaben zur Behandlung und Betreuung in diesen Bereichen übernimmt. Daher wurde vom Grundsatz 

keine Differenzierung bei der Fortschreibung des Personals (§ 3 Absatz 1) vorgenommen. Dennoch 

soll die Dokumentation der Personalausstattung der Bereiche Grad 0 und ambulante Nachsorge er-

folgen, um auf schwankende Personenzahlen reagieren zu können. Im Gegensatz zu den in den 

Kliniken untergebrachten Personen, die grundsätzlich durch die Sollplatzzahl der Klinik begrenzt 

sind, kann die Anzahl der (untergebrachten) Personen im Grad 0 und in der ambulanten Nachsorge 

stärker schwanken. 

 

Der Einsatz von Auszubildenden (Absatz 3) ist möglich, wobei das angemessene Verhältnis in der 

Verantwortung der Klinik liegt. 

 

Mit Absatz 4 gibt der Verordnungsgeber den Trägern und den Kliniken die Möglichkeit, auf Perso-

nalprobleme flexibel reagieren zu können. Dabei sind insbesondere die Rechte der Mitarbeitenden-

vertretungen zu berücksichtigen. 

 



zu § 5 

Die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter (Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren) betrifft in 

den Kliniken überwiegend das Mobiliar, das durch den Sinn und Zweck der Unterbringung einer 

erhöhten Abnutzung unterliegt. Das für diesen Zweck bereitzustellende Budget sollen die Kliniken 

als Pauschale in einer Summe erhalten, um die geplanten Maßnahmen auf Basis der verfügbaren 

Mittel abschließend umzusetzen. Auf die Auszahlung in mehreren Tranchen wurde aufgrund der 

Planungssicherheit für die Kliniken (bei Ausschreibung muss Finanzierung gesichert sein) verzich-

tet. Um in diesem Fall eine Gleichbehandlung mit den Krankenhäusern, die im Krankenhausplan 

ausgewiesen sind und Mittel aus Kapitel 11 070 Titelgruppe 61 erhalten, zu erreichen, soll auf einen 

Nachweis verzichtet werden. Auf die zweckentsprechende Verwendung der Mittel werden die Kli-

niken hingewiesen. 

 

Die Ermittlung des Pauschalbetrages erfolgt auf Basis der im Haushaltsplan 2022 bei Kapitel 11 

070 Titelgruppe 61 etatisierten Mittel für die „Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurz-

fristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(KHGG NRW)“ in Verbindung mit den Planbetten in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 

des Jahres 2022 gemäß der Erhebung des Landesbetriebs für Information und Technik. 

 

 

zu § 6 

Neben den budgetierten Kliniken der forensischen Psychiatrie, deren Kosten nach der FinanzVO 

erstattet werden, werden (einzelne) Personen im sogenannten integrierten Maßregelvollzug (iMRV) 

in allgemeinpsychiatrischen Kliniken untergebracht. In diesen Fällen sind die Kosten der Unterbrin-

gung nur ein Finanzierungsbaustein der Klinik, die ansonsten durch die Krankenkassen finanziert 

wird. Zur Finanzierung der notwendigen Kosten wird hier auf den Basisentgeltwert, der zwischen 

Krankenkasse und Klinik vereinbart wird, zurückgegriffen. Die Klinik erhält für die untergebrach-

ten Personen einen Tagessatz, der sich aus Basisentgeltwert und Anzahl der Unterbringungstage 

errechnet. 

 

 

zu § 7 

Bei der Unterbringung in der Allgemeinpsychiatrie ist die Finanzierungssystematik der im Kran-

kenhausplan aufgenommenen Krankenhäuser zu beachten. Die Krankenkassen finanzieren dabei 

die Betriebskosten und die Länder sind für die Investitionskosten zuständig. Somit werden über das 

vereinfachte Budget die Betriebskosten gedeckt und die notwendigen Investitionskosten sind dar-

über hinaus bereitzustellen.  

Die Investitionskosten für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen erhalten die Kliniken für die 

Allgemeinpsychiatrie aus dem Haushaltsplan des Landes (2025: Kapitel 11 070). Diese Mittel wer-

den allerdings nicht für die Plätze des iMRV gewährt. Aus Gründen der Gleichbehandlung sind für 

die untergebrachten Personen im iMRV entsprechende Beträge an die Kliniken zu zahlen.  

 



Neben den investiven Bereichen fallen in den allgemeinpsychiatrischen Kliniken zusätzliche pati-

entenbezogene Kosten an, die die Sachverhalte des § 3 Absatz 3 ergänzen. Diese Kosten sind in 

budgetierten Kliniken der forensischen Psychiatrie durch die Budgets gedeckt. 

 

 

zu § 8 

Das StrUG NRW sieht in § 4 Abs. 2 insgesamt 4 Grade der Freiheitsentziehung vor. In den Graden 

4 bis 1 ist der grundsätzliche Aufenthaltsort die (forensische) Einrichtung. Nur im Grad 0 ist die 

untergebrachte Person berechtigt, außerhalb der Einrichtung zu wohnen. Damit ist die Person zwar 

weiterhin formal in der forensischen Psychiatrie untergebracht, belegt aber keinen stationären Platz 

in einer Einrichtung. Die Kliniken betreuen diese Personen weiterhin bei der Eingliederung in die 

Gesellschaft. Diese Leistung kann in der Klinik oder an einem externen Ort (Wohn- oder Arbeitsort) 

erfolgen. Die Regelungen des § 8 dienen dazu, diese besondere Form der Behandlung und Therapie 

zu regeln. 

 

 

zu § 9 

Die ambulante Nachsorge setzt nach Entlassung der Person aus der forensischen Psychiatrie an und 

ist oftmals mit einer Führungsaufsicht gekoppelt. Damit sind die Personen, die in der ambulanten 

Nachsorge betreut werden, nicht mehr gem. StrUG NRW untergebracht. Gegenüber dem Grad 0 

wird hier berücksichtigt, dass der zeitliche Anteil des Sozialdienstes bei der Betreuung überwiegt. 

Darüber hinaus orientiert sich diese Regelung weitgehend an § 8. 

 

 

zu § 10 

Ein wichtiges Anliegen bei der Erarbeitung der FinanzVO StruG war die Schaffung von Transpa-

renz. Aus diesem Grunde sind die Kosten, die den Trägern außerhalb der Kliniken und unabhängig 

von Behandlung und Therapie entstehen, einzubeziehen. Dabei wird berücksichtigt, dass aus öko-

nomischen Gründen Dienstleistungen von den Trägern übernommen werden, die aber zu den origi-

nären Aufgaben der Kliniken zählen (z.B. DV-System). Diese Leistungen sind aus den Trägerkosten 

herauszurechnen und als Sachkosten bei den Kliniken in die Kalkulation aufzunehmen. Mit diesem 

Vorgehen wird eine klare Trennung zwischen den Leistungen der Kliniken und den übergeordneten 

Aufgaben geschaffen. Dies wird auf Dauer eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der 

Leistungserbringung der Kliniken und der Träger ermöglichen. 

 

Die Option der Pauschalierung dient dazu, künftig einen Durchschnittswert zu ermitteln, der dann 

dem jeweiligen Träger ohne weitere Prüfungserfordernisse zur Verfügung gestellt wird. Durch die-

ses Vorgehen wird der Bürokratieabbau unterstützt, in dem die beleghafte Dokumentation und die 

(stichprobenweise) Prüfung nicht mehr erforderlich wäre. 

 

 

zu § 11 



In Absatz 3 wird ein festes Verfahren der Kostenentwicklung festgelegt. Das klinikbezogene Budget 

das aktuelle Budgetjahr wird dabei für das folgende Budgetjahr fortgeschrieben. Grundsätzlich ist 

vorgesehen, dass das fortgeschriebene Budget um den Veränderungswert nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 

BPflV verändert wird. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit erklärt den Veränderungswert wie folgt (https://www.bun-

desgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/o/orientierungs-und-veraenderungs-

wert.html): 

„Orientierungs- und Veränderungswert 

Um die tatsächlichen Kostenentwicklungen der Krankenhäuser zu ermitteln, wurde das Statisti-

sche Bundesamt beauftragt, jährlich einen Orientierungswert zu berechnen. Er spiegelt die Perso-

nal- und Sachkostenentwicklungen im Krankenhausbereich wider und wird zum 30. September 

eines Jahres veröffentlicht. 

Maßgeblich für die Umsetzung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität (Paragraf 71 SGB V) ist 

die Veränderungsrate nach Paragraf 71 Absatz 3 SGB V, welche das Bundesministerium für Ge-

sundheit (BMG) bis zum 15. September eines jeden Jahres feststellt. Die Veränderungsrate gibt 

die Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der gesetzlichen Krankenkas-

sen an. 

Als Obergrenze für die Landesbasisfallwerte gilt seit 2013 nicht mehr die Grundlohnrate, sondern 

der Veränderungswert nach Paragraf 9 Absatz 1b Satz 1 KHEntgG. Er wird jährlich durch die 

Vertragsparteien auf Bundesebene (Deutsche Krankenhausgesellschaft, GKV-Spitzenverband und 

Verband der Privaten Krankenversicherung) vereinbart. 

Unterschreitet der Orientierungswert die Veränderungsrate nach Paragraf 71 Absatz 3 SGB V, 

entspricht der Veränderungswert der Veränderungsrate. Überschreitet der Orientierungswert die 

Veränderungsrate nach Paragraf 71 Absatz 3 SGB V, vereinbaren die Vertragsparteien auf Bun-

desebene den Veränderungswert (Paragraf 9 Absatz 1b Satz 1 KHEntgG und Paragraf 9 Absatz 1 

Nummer 5 BPflV). Kommt eine Vereinbarung nicht zu Stande, entscheidet die Bundesschieds-

stelle über den Veränderungswert. Der Veränderungswert stellt die maximale Steigerungsmöglich-

keit für den Landesbasisfallwert dar.“ 

 

Unter Berücksichtigung des § 56 Abs. 1 StrUG NRW sichern wir damit die Finanzierung der not-

wendigen Kosten der Kliniken. Die Anwendung des Veränderungswertes gibt den Trägern, den 

Kliniken und dem zuständigen Ministerium Planungssicherheit. Gleichwohl stellt der Verände-

rungswert die Obergrenze für die Budgetentwicklung dar. Aus diesem Grund sind die Kliniken ver-

pflichtet, die Kosten zu kalkulieren. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass bei Abweichungen in 

den Budgetverhandlungen die entsprechende Anpassung des Budgets erfolgen kann.  

 

 

zu § 16 

In Absatz 4 werden die Ausgleiche für Mehr- oder Mindererlöse geregelt. Gemäß Nr. 1 verbleiben 

Überschüsse aus dem Budget bei den Kliniken. Diese Regelung folgt der Praxis, die bislang durch 

die Finanzierungsverordnung MRV angewandt wurde. Wobei die Träger keine transparente Doku-

mentation der Gewinne vornehmen mussten. Vielmehr haben die Träger eigenständig „Rücklagen“ 



gebildet, um Kostenschwankungen in Folgejahren auszugleichen. Dieses Verfahren soll künftig 

durch die FinanzVO StrUG regelhaft zur Anwendung kommen und einen transparenten Überblick 

über die Klinikkosten ermöglichen. Dabei fallen die Überschüsse nicht den Trägern zu, sondern sind 

weiterhin für Zwecke der forensischen Psychiatrie zu nutzen. Unterjährig kommt es immer wieder 

zu außerplanmäßigen Entwicklungen durch untergebrachte Personen. So können zusätzliche Siche-

rungsmaßnahmen in Form von externen Sicherheitspersonal notwendig werden (u.a. einrichtungs-

bezogen, da Sicherungsmaßnahmen auf dem Gelände nicht mehr funktionieren oder personenbezo-

gen, da Neuunterbringungen übermäßig aggressiv sind) oder Gesundheitskosten überproportional 

steigen (Kosten für spezielle Medikamente oder Hilfsmittel, die durch das Budget nicht gedeckt 

sind). Mit den dokumentierten Überschüssen wird gewährleistet, dass die geplanten Haushaltsan-

sätze eingehalten werden und z.B. überplanmäßige Ausgaben verhindert werden.  

Gleichwohl wird die Bildung von Überschüssen begrenzt und haben in der Folge Auswirkungen auf 

die künftigen Budgets.  

Anzumerken ist, dass jährlich Zusatzkosten entstehen, bei denen durch entsprechendes Vorgehen 

(vorrangig Ausnutzung der Budgets, ggfs. Ausgleich im Folgejahr bzw. Einsatz von Mitteln der 

Träger aus Vorjahren) haushalterische Konsequenzen bisher vermieden werden konnten.  

 

Soweit Mehrkosten anfallen, die nicht gedeckt werden können und zu den notwendigen Kosten 

zählen, sind diese gemäß § 56 Abs. 1 StrUG NRW auszugleichen. 

 

 

zu § 17 

Mit der Regelung wird die Anwendbarkeit der FinanzVO StrUG nicht nur auf die unteren staatli-

chen Maßregelvollzugsbehörden begrenzt, sondern die Beliehenen Einrichtungen unterliegen eben-

falls den Vorgaben der VO. 

Mit Abs. 2 wird die Möglichkeit geschaffen, in begründeten Ausnahmefällen von den Regelungen 

der VO abzuweichen. Das kann z.B. aus Gründen, die in der Rechtsform der Beliehenen begründet 

sind, notwendig sein. 


